
Zensus 2001 - Modellentwürfe

Seit der Volkszählung 1987 sind inzwischen zwölf Jahre vergangen. Viele Daten aus den Bereichen Er
werbstätigkeit, Bevölkerung, Wohnungsversorgung und Bildung - vor allem auf regionaler und kleinräumiger 
Ebene - sind mittlerweile veraltet. Zur Justierung der verschiedenen Komponenten des statistischen Sy
stems und für die Erneuerung der Auswahlgrundlagen von repräsentativen Stichprobenerhebungen wer
den aktuelle Zensusergebnisse In zunehmendem Maße benötigt. Volkszählungen als primärstatistische 
Vollerhebungen mit dem Einsatz von Zählern und der Erfassung demographischer, sozialer und wirtschaft
licher Tatbestände der Bevölkerung mittels Erhebungsbelegen fanden In der Bundesrepublik Deutschland 
1950, 1961, 1970 und 1987 statt. In den Jahren 1956 und 1968 wurden separate Wohnungszählungen 
durchgeführt. Derzeit werden im Rahmen der amtlichen Statistik und auf der politischen Ebene verschiede
ne Konzepte für die Durchführung eines Zensus nach der Jahrtausendwende diskutiert. Ausgangspunkt 
bildeten die Planungen der Europäischen Union für eine neue Zensusrunde um das Jahr 2000.

Wirtschafts-, Gebäude- und Wohnungsstrukturen in regelmäßi
gen Abständen revidieren und an die Wirklichkeit anpassen zu 
können. Nicht zuletzt die mit der Vereinigung verbundenen tief
greifenden sozioökonomischen Veränderungen, wie zum Beispiel 
Bestands- und Strukturverschiebungen durch die Wanderungs
bewegungen, die Verschiebungen der Branchenstrukturen so
wie der Berufs- und Altersgruppen der Erwerbspersonen, be
gründen nachdrücklich die eigentlich für eine hochentwickelte 

Volkswirtschaft selbstverständliche aktu
elle Bestandsaufnahme. Darüber hinaus 
können mit den Ergebnissen eines Zen
sus den nachfolgenden bevölkerungs- und 
wohnungsstatistischen Stichprobener
hebungen (zum Beispiel Mikrozensus, 
Gebäude- und Wohnungsstichprobe, Ein
kommens- und Verbrauchsstichprobe) 
wieder neue Auswahlgrundlagen zur Ver
fügung gestellt werden. Eine besonde
re Bedeutung kommt dem Zensus schließ
lich in seiner Funktion als zentralem Justie
rungsinstrument für das gesamte stati
stische System zu - sowohl für gesetzlich 
angeordnete als auch für privat wirtschaft
lich durchgeführte Statistiken.

Volkszählungen stellen einen unabdingbaren Eckpfeiler des sta
tistischen Systems dar. Die Flauptaufgabe bisheriger Zensen 
bestand darin, mittlerweile überholte und fehlerbehaftete Da
ten über die Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Bildung und Woh
nungen durch aktuelle und qualitativ hochwertige Ergebnisse 
aus Vollerhebungen zu ersetzen. Die Durchführung der Voller
hebung als Bestandsaufnahme der gesamten Bevölkerung, aller 
Erwerbstätigen und allerWohnungen ermöglichte es, die Ergeb
nisse in tiefer sachlicher und regionaler 
Gliederung darzustellen. Damit standen 
nicht zuletzt auch Daten für kleinräumige 
Analysen und Planungszwecke sowie für 
fachlich sehr differenzierte Fragestellun
gen und Problemfelder zur Verfügung. Im 
Vordergrund steht dabei die Ermittlung 
der amtlichen Einwohnerzahl, die neben 
der Berücksichtigung im Rahmen zahlrei
cher Rechtsvorschriften vor allem als 
Bezugsgröße für den vertikalen und hori
zontalen Finanzausgleich, die Berechnung 
der Länderstimmen im Bundesrat und die 
Festlegung von Zahl und Größe der Wahl
kreise bei Bundes- und Landtagswahlen 
dient. Weiterhin werden die Zahlen der 
Bevölkerungsfortschreibung, die mit 
wachsendem Abstand zur letzten Volks
zählung zunehmend fehleranfällig wer
den, auf eine neue Basis gestellt. Die Ein
wohnerzahlen der Volkszählung 1987 wi
chen in Baden-Württemberg auf Gemein
deebene zwischen -i-18 % und -35 % 
von den seinerzeit „veralteten" fortge
schriebenen Einwohnerzahlen ab. Die Er
mittlung neuer amtlicher Einwohnerzahlen hat deshalb nicht zu
letzt auch auf kommunaler Ebene erhebliche finanzwirksame 
Konsequenzen. Eine Korrektur der amtlichen Einwohnerzahl ei
ner Gemeinde um + 2 000 könnte beispielsweise Mehreinnah
men aus dem kommunalen Finanzausgleich von bis zu 2 Mill. 
DM an Schlüsselzuweisungen bedeuten. Ebenfalls werden mit 
einem Zensus neue Basiszahlen für Erwerbstätige, Wohnungen 
und Gebäude bereitgestellt, mit denen die veralteten Fort
schreibungsreihen ersetzt werden können. So mußte beispiels
weise die Zahl des fortgeschriebenen Wohnungsbestandes in 
Baden-Württemberg um 202 000 nach unten korrigiert werden, 
also nahezu in der Größenordnung des seinerzeitigen Wohnungs
bestandes der Stadtkreise Fleidelberg und Mannheim zusam
men. Insgesamt tragen somit die Ergebnisse aus verschiede
nen Teilbereichen der umfassenden Bestandsaufnahme eines 
Zensus dazu bei, das Gesamtbild über die Bevölkerungs-,

Empfehlung der EU zum 
Zensus 2001
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Ausgangspunkt für die Planung eines 
neuen Zensus 2001 bildete die Vorlage 
eines Verordnungsentwurfs des Statisti

schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) vom 
Frühjahr 1996. Nicht zuletzt auch wegen des Einspruchs Deutsch
lands wurde in den darauffolgenden Beratungen auf die Verab
schiedung eines Rechtsaktes, der Erhebungsmethode und -Pro
gramm verpflichtend vorschreibt, verzichtet. Die Diskussion um 
den künftigen Zensus mündete schließlich in nicht rechtsverbind
liche Leitlinien für die Durchführung eines Zensus in den Mit
gliedsstaaten der EU. Die Leitlinien, die den Charakter einer 
Empfehlung haben, sprechen sich als Erhebungsverfahren für 
Vollerhebungen oder repräsentative Stichprobenerhebungen, die 
Nutzung von Verwaltungsregistern oder alternativen Verwaltungs
quellen bzw. die Kombination der beiden erstgenannten Verfah
ren aus. Nachdem die Bundesregierung bereits im Sommer 1996 
eine klassische Vollerhebung, wie sie 1987 durchgeführt wurde, 
aus Kosten- und Akzeptanzgründen abgelehnt hatte, wurde von 
der Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsweiter Zensus" beim Stati-

103Baden-Württemberg in Wort und Zahl 2/99



stischen Bundesamt das sogenannte Bundesmodell entwickelt, sondere die Beschäftigtendatei der Bundesanstalt für Arbeit (BA) 
Als Alternativkonzept zum Bundesmodell, maßgeblich ausgear- mit Daten über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
beitet von einigen Statistischen Landesämtern, wurde das Län- womit etwa 80 % aller Erwerbstätigen abgedeckt werden kön- 
dermodell entwickelt. Mit der Ausarbeitung dieser Modelle wur- nen. Aus der Arbeitslosendatei der BA sollen Ergebnisse über 
de in jeweils unterschiedlichem Ausmaß der sogenannte die Arbeitslosen gewonnen und aus der Personalstandstatistik 
Paradigmenwechsel - die Abkehr von der traditionellen Voller- Angaben zu Beamten, Richtern und Soldaten bereitgestellt wer- 
hebung auf der einen Seite und die Hinführung zu register- den. Ausgewählte Bereichsstatistiken, zum Beispiel die Bericht
gestützten Elementen bzw. zu einem Registerzensus auf der erstattung zum Bauhauptgewerbe, sollen ergänzend Daten zu 
anderen Seite - eingeleitet. Ein weiterer Modellansatz, das so- Selbständigen und Mithelfenden Familienangehörigen liefern 
genannte Kommunale Kompromißmodell, wird in seinen Grund- (Übersicht 1). Den dritten Bereich des Zensuskonzepts stellt die 
gedanken ebenfalls im folgenden Umrissen. Die Darstellung der einprozentige Mikrozensusstichprobe als primärstatistische Er- 
Modelle konzentriert sich dabei bewußt auf deren wesentliche hebung dar, mit der zum Zensus 2001 weitere erwerbs- und 
Strukturmerkmale und Hauptanliegen. bildungsstatistische Merkmale zur Verfügung gestellt werden

sollen. Bei einer etwaigen Gesetzesänderung für das Jahr 2001 
könnte der Mikrozensus auch wohnungsstatistische Merkmale 
liefern.

s

Das Bundesmodell
Im Vorfeld der Zählung sollen verschiedene administrative Maß
nahmen zur „Ertüchtigung"alsoVerbesserung der Melderegister, 
erfolgen. Hierzu sind in den einzelnen Bundesländern Runder
lasse verabschiedet worden, die unter anderem eine konsequen
te Nutzung der „Selbstreinigungskräfte" durch Fortschreibung 
der Melderegister im Zusammenhang mit der Zustellung der 
Wahlbenachrichtigungen und Lohnsteuerkarten, Ausstellung von

Das Bundesmodell stützt sich auf die drei Säulen: Demographi
sche Grunddaten der Melderegister (Alter, Geschlecht, Famili
enstand, Staatsangehörigkeit, Geburtsort, -land, Haupt-/Neben- 
wohnung, ggf. Religionszugehörigkeit), bereits vorhandene er
werbsstatistische Dateien und die jährliche 1 %-Mikrozensus- 
stichprobe. Zu den erwerbsstatistischen Dateien zählen insbe-

Übersicht 1
Struktur des Bundesmodells

T
Melderegister Beschäftigten

datei
Arbeitslosen
datei

Personalstand-
statistik

Spezifische Be
reichsstatistiken

Mikrozensus

oS

<D
N1 r \ r^ r ^ f ^ r 1T
E

Demographische
Grunddaten Erwerbsstatistische Daten

Alle Einwohner Sozialversiche
rungspflichtig
Beschäftigte,
Pendler

Arbeitslose Selbständige,
Mithelfende
Familien
angehörige

Beamte, Richter, 
Berufs- und 
Zeitsoldaten, 
Beamten
anwärter

1% Einwohner

Alter, Geschlecht, 
Familienstand, 
Staatsangehörig
keiten, Geburts
ort, -land, Haupt-/ 
Nebenwohnung, 
ggf. Religionszu
gehörigkeit

(ca. 80 % aller 
Erwerbstätigen)

Merkmale zu: 
Erwerbstätigkeit, 
Wohnen, Bildung, 
Haushalte

Regionale Gliede
rung: Regierungs

bezirk

Regionale Gliede
rung: Gemeinde 

und tiefer

Regionale Gliede
rung: Gemeinde

Regionale Gliede
rung: Gemeinde

Regionale Gliede
rung: Gemeinde

Regionale Gliede
rung: mindestens 

Regierungs
bezirk

—»!► Auswahlgrundlage für den Mikrozensus und andere bevölkerungs- und wohnungsstatistische Erhebungen ►

—!► Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl durch Statistische Landesämter, Basis der Bevölkerungsfort- ^ 
Schreibung, Basis für Wahlkreiseinteilungen, Hochrechnungsrahmen für Stichproben usw.
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Personalausweisen und Pässen etc. sowie eine Verbesserung 
des Rückmeldeverfahrens durch Nachfrage der Wegzugsgemein
den bei der vom Einwohner angegebenen Zuzugsmeldebehörde 
vorsehen. Als Maßnahme zur Verbesserung der Datenqualität 
der Melderegister ist im Rahmen der Zensusaufbereitung auch 
eine bundesweite Prüfung auf Mehrfachfälle (zum Beispiel in 
der Zuzugsgemeinde angemeldet, aber in der Wegzugsgemeinde 
noch nicht abgemeldet) vorgesehen.

der Bundesanstalt für Arbeit und den Dateien der Behörden und 
Gebietskörperschaften sollen im wesentlichen Daten zu den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, den Arbeitslosen, 
Beamten, Richtern, Berufs- und Zeitsoldaten, Wehrpflichtigen, 
Zivildienstleistenden sowie Merkmalskombinationen zu Gebäu- 
denAVohnungen, Einwohnern und Erwerbstätigkeit dargestellt 
werden. Die postalische Ergänzungserhebung umfaßt die Merk
male Selbständige, Mithelfende Familienangehörige und die üb
rigen Personen im erwerbsfähigen Alter. Mit Ausnahme der po
stalischen Ergänzungsstichprobe im Erwerbsbereich, die immer
hin noch eine Ausweisung der Merkmale auf Kreisebene erlaubt, 
können im Rahmen des Ländermodells alle Merkmale - ein
schließlich der Gebäude- und Wohnungsmerkmale auf Gemeinde
ebene und tiefer - dargestellt werden.

Die Dateien werden im Bundesmodell nicht auf Einzeldatenbasis 
zusammengeführt und können damit nur unverbunden neben
einander ausgewiesen und für die jeweilige Datei aggregiert 
werden. Die Daten des einprozentigen Mikrozensus sind mit
einander verknüpfbar. Im Rahmen dieser nicht auf Einzeldaten
basis zusammengeführten Datenquellen sind die demographi
schen Grundmerkmale aus dem Melderegister, die Daten aus 
der Beschäftigtendatei, aus der Arbeitslosendatei und aus der 
Personalstandstatistik bis auf Gemeindeebene darstellbar. Für 
die Merkmale der Bereichsstatistiken und des Mikrozensus reicht 
die regionale Gliederungstiefe nur bis auf Regierungsbezirks
ebene, wobei für den Mikrozensus wenige Eckmerkmale für sehr 
große Städte ausweisbar sind.

Das Kommunale Kompromißmodell
Der Modellansatz' gründet sich auf bereits vorhandene Dateien 
und Erhebungen, wie die amtliche Bevölkerungsfortschreibung, 
die Register der Bundesanstalt für Arbeit, Dateien anderer Ge
bietskörperschaften und die jährlich durchgeführte Mikrozensus
stichprobe (Übersicht 3). Mit diesem Konzept sollen demnach 
statistische Daten zusammengestellt werden, die ohnehin lau
fend anfallen. Im Unterschied zum Bundesmodell soll statt der 
Einwohnermelderegister der Fortschreibungsstand der Statisti
schen Landesämter herangezogen werden. Die Mikrozensus
stichprobe soll gegenüber dem Bundesmodell deutlich auf 5 % 
und mehr angehoben werden. Wie beim Bundesmodell wer
den die einzelnen Datenquellen nur unverbunden nebeneinan
der ausgewiesen und können nicht auf Einzeldatenbasis mitein
ander verknüpft werden.

Das Ländermodeli
Die Struktur des Ländermodells besteht im Grundmodul aus den 
demographischen Grunddaten der Melderegister und der po
stalischen Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) als primär
statistischem Erhebungsteil. Mit den Daten der GWZ wird eine 
Gebäude- und Wohnungsdatei aufgebaut. Die Ergebnisse der 
Gebäude- und Wohnungszählung könnten, sofern die entspre
chenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden, als Basis für 
Gebäude- und Wohnungsregister in den Gemeinden dienen. 
Diese Register könnten dann die Grundlage für die Gebäude- 
und Wohnungsfortschreibung auf Gemeindeebene darstellen. 
Im sogenannten Ergänzungsmodul werden Dateien der Bundes
anstalt für Arbeit und weitere Dateien anderer Gebietskörper
schaften herangezogen. Das Ergänzungsmodul umfaßt eine 
postalische Stichprobe im Erwerbsbereich zur Abrundung des 
erwerbsstatistischen Datenteils.

Während im Bundesmodell und im Ländermodell mit Flilfe von 
Zusammenführungen und Abgleichen zwischen den Ländern 
sowie nach vorherigen punktuellen Überprüfungen der Register 
(Runderlasse „zur Ertüchtigung" der Melderegister) qualitative 
Verbesserungen der Daten aus den Einwohnermelderegistern 
erfolgen (im Ländermodell sollen die EMR-Daten zusätzlich durch 
eine Einzeldatenzusammenführung der Einwohnermelderegister 
mit Wohnungsdaten qualitativ abgesichert werden), wird im Kom
munalen Kompromißmodell auf im wesentlichen unbereinigte 
Fortschreibungsdaten zurückgegriffen.Der zentrale Unterschied zum Bundesmodell besteht darin, daß 

beim Ländermodell nicht die einzelnen Quellen unverbunden 
nebeneinander stehen, sondern auf Grundlage der Verknüpfung 
der Einzeldatensätze aus dem Grundmodul und dem Ergänzungs
modul zusammengeführt werden (Übersicht 2).

Die Merkmalspalette des Kommunalen Kompromißmodells 
stimmt im wesentlichen mit dem Bundesmodell überein, um
faßt also vor allem die demographischen Grunddaten, die sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten, Arbeitslosen, Beamten, 
Berufs- und Zeitsoldaten, Wehrdienst- und Zivildienstleistenden. 
Das Mikrozensusgrundprogramm soll in diesem Modell um re
levante Elemente des Mikrozensusergänzungsprogramms er
weitert werden. Wie beim Bundesmodell fehlen im Kommuna
len Kompromißmodell vor allem Daten zu Gebäuden, zur Wohn- 
situation und Wohnungsversorgung sowie Ergebnisse für Flaus- 
halte. Die regionale Darstellung der nicht auf Einzeldatenbasis 
verknüpfbaren Komponenten aus dem „Fortschreibungsmodul" 
und dem „Statistikmodul" beinhaltet die Ebene Gemeinde oder 
tiefer und bei den Merkmalen im Rahmen der anvisierten Mikro
zensusausweitung die Kreisebene.

Ebenso wie im Bundesmodell werden auf der Grundlage der 
geschilderten administrativen Maßnahmen die Melderegister im 
Vorfeld der Zählung „ertüchtigt" und einem bundesweiten Ab
gleich auf Mehrfachfälle unterzogen. Zusätzlich sieht das Länder
modell zur qualitativen Verbesserung der Melderegister eine 
Zusammenführung auf Einzeldatenbasis von Melderegister-, 
Flaushalts-, Gebäude- und Wohnungsangaben vor. Hierdurch 
sollen Unplausibilitäten festgestellt und etwaige „Karteileichen" 
und „Untererfassungen" korrigiert werden können.

Zum Merkmalskatalog des Ländermodells im einzelnen: aus dem 
Melderegister werden, wie im Bundesmodell, die demographi
schen Eckdaten gewonnen. Überdas Bundesmodell hinaus kann 
mit der Wohnungszählung ein umfangreicher Merkmalskatalog 
zur Gebäudestruktur und zur Wohnsituation bzw. Wohnungs
versorgung der Haushalte gewonnen werden. Aus den Dateien

' Vgl. Frank, Eberhard: Der für 2001 geplante Bevölkerungszensus - Eine Be
trachtung aus kommunaler Sicht, in: Statistik und Informationsmanagement, Mo
natshefte, 57. Jg., Heft 8/1998, S. 210 ft.
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Übersicht 2
Struktur des LändermodellsoQ

Melderegister Postalische 
Gebäude- und 
Wohnungszählung

Dateien der 
Bundesanstalt 
für Arbeit

Dateien anderer 
Behörden und Gebiets
körperschaften

Postalische 
Ergänzungs
stichprobe im 
Erwerbsbereich

Grundmodul Ergänzungsmodul
1 r

Zusammenführung zur Grunddatei'')
Einzeldatensätze mit Personen-, Haushalts-, Wohnungs- und 

Gebäudedaten

Zusammenführung
Einzeldatensätze mit Personen-, Haushalts-, Wohnungs-, Gebäude- und 

Erwerbstätigkeitsdaten

Einwohner Gebäude und 
Wohnungen

Gebäude:
Art des Gebäudes, 
Baujahr, Zahl der 
Vollgeschosse und 
Wohnungen im 
Gebäude usw.
Wohnungen: 
Nutzung und 
Ausstattung der 
Wohnung, Fläche, 
Zahl der Räume, 
Heizungs- und 
Energieart, Miete, 
Einzugsdatum 
usw.

Merkmals
kombinationen 
Einwohner und 
Gebäude/ 
Wohnungen

Sozialver
sicherungs
pflichtig
Beschäftigte

Beamte, Richter 
Berufs- und 
Zeitsoldaten, 
Beamten
anwärter

Wehrdienst-/
Zivildienst
leistende

Merkmals
kombinationen 
Gebäude/ 
Wohnungen, 
Einwohner und 
Erwerbstätig
keit

Selbständige, 
Mithelfende 
Familien
angehörige, 
übrige Personen 
im erwerbs
fähigen Alter

Alter,
Geschlecht, 
Familienstand, 
Staatsangehörig
keiten, alleinige 
Wohnung bzw. 
Haupt- und 
Nebenwohnung, 
Geburtsort,
-land und ggf. 
Religions
zugehörigkeit

ArbeitsloseHaushalte, 
Wohnungs
belegung, 
Wohnungs
versorgung, 
Wohnsituation 
u.a. soziale 
Indikatoren 
usw.

Teilnehmer an 
Fortbildungs-/ 
Umschulungs
maßnahmen

Erwerbstätigkeit 
verschiedener 
sozialer Gruppen 
usw.

cn£U
Gebäude- und 

WohnungsregisterI
aCD Gemeinde 

und tiefer
Gemeinde 
und tiefer

Gemeinde 
und tiefer

Gemeinde 
und tiefer

Gemeinde 
und tiefer

Gemeinde 
und tiefer

Gemeinde 
und tiefer

3 Kreis
g"
a
5'

1 rso Volkszählungsdatei
Einzeldatensätze mit Personen-, Haushalts-, Wohnungs-, Gebäude- und Erwerbstätigkeitsdaten ^

4c

N03

1) Auswahlgrundlage für den Mikrozensus und andere bevölkerungs- und wohnungsstatistische Erhebungen, Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl durch die Statistischen Landesämter, Basis 
der Bevölkerungsfortschreibung und der Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes, Hochrechnungsrahmen für Stichproben.C£>
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Abweichungen zwischen Melderegistern 
und der Bevölkerungsfortschreibung
Alle hier dargestellten Erhebungskonzepte wollen - wie beim 
Bundes- und Ländermodell - entweder auf die Einwohnermelde
register oder - wie beim Kommunalen Kompromißmodell - auf 
die vorhandene Bevölkerungsfortschreibung zurückgreifen. Des
halb soll im folgenden - vor einer Bewertung der Modelle - auf 
Abweichungen der Daten zwischen Einwohnermelderegistern 
und Fortschreibung eingegangen werden. Das Statistische Lan
desamt hat für über 98 % der Gemeinden Baden-Württembergs 
zum Stand 30. Juni 1997 einen Vergleich beider Datenbestände 
vorgenommen. Ziel dieser Auswertungen war ein Vergleich der 
nach Altersgruppen, Geschlecht sowie Deutsche/Nichtdeutsche 
aggregierten Daten aus beiden Quellen.

ren in erster Linie aus der melderechtlichen Praxis der An- und 
Abmeldungen, wie zum Beispiel unzutreffende Angaben über 
Herkunfts- oder Zielgemeinde, bei der Umwandlung von einer 
Neben- in eine Hauptwohnung oder beispielsweise bei der Er
fassung von Aussiedlern und Asylbewerbern. Mit wachsendem 
Abstand zur letzten Zählung kumulieren sich diese Fehler und 
schlagen sich auf kommunaler Ebene in sehr unterschiedlicher 
Höhe nieder. Hinzu kommt, daß ein gewisser Selbstreinigungs
effekt wie bei der Führung der Melderegister zum Beispiel durch 
die Ausgabe von Lohnsteuerkarten und Wahlbenachrichtigungen 
hier nicht gegeben ist, sondern in der Fortschreibung nur selek
tiv durch nachträgliche Berichtigungsverfahren der Gemeinden 
erfolgt. An diesen Berichtigungsverfahren beteiligen sich in der 
Regel allerdings nur Gemeinden, die im Register mehr Einwoh
ner aufweisen als in der Fortschreibung.

Bezogen auf die untersuchten 1 089 Gemeinden fällt der Unter
schied zwischen der Einwohnerzahl aus den Melderegistern und 
der Fortschreibung auf Landesebene nur gering aus. So liegt die 
Fortschreibung auf Landesebene lediglich um 1,1 % über dem 
Registerergebnis. Hinter dieser geringen Abweichung zwischen 
Fortschreibung und Register verbergen sich jedoch nicht uner
hebliche Saldierungseffekte zwischen den Gemeinden. Zusätz
lich machen sich Saldierungen in den Gemeinden selbst - zum 
Beispiel zwischen sich gegenseitig aufhebenden Abweichungen 
in einzelnen Altersgruppen - bemerkbar. So reicht die beacht
liche Spannweite der prozentualen Abweichungen des Fort
schreibungsergebnisses und der Einwohnermelderegister auf 
Gemeindeebene von -15,3 % (Unterschreitung der Register) 
bis zu einem Plus von 21,9 % (Überschreitung der Fortschrei
bung). Vergleichsweise hohe Abweichungen von mehr als 5 % 
(ohne Beachtung des Vorzeichens) wurden in 40 Gemeinden, 
also in knapp 4 % der Gemeinden, ermittelt. In weiteren 61 Ge
meinden bewegten sich die Abweichungen zwischen Melde
register und Fortschreibung in einem Korridor von plus/minus 
3 bis 5 %. In gut der Hälfte der Gemeinden liegt die Fortschrei
bung über dem Registerergebnis, in 491 Gemeinden fiel das 
Registerergebnis dagegen höher aus. Die Ergebnisse zeigen 
weiterhin, daß die prozentualen Abweichungen zwischen Fort
schreibung und Einwohnermelderegistern mit steigender Ein
wohnergröße der Gemeinde zunehmen. Fast zwei Drittel der 
gesamten Abweichungen entfallen auf Großstädte mit 100 000 
und mehr Einwohnern, in denen die Fortschreibung durchweg 
über den Ergebnissen der Einwohnermelderegister liegt. Mit 
sinkender Gemeindegröße erhöht sich ganz deutlich der Anteil 
jener Gemeinden, bei denen der Stand der Einwohnermelde
register über dem Ergebnis der Bevölkerungsfortschreibung liegt.

Die Modelle im Vergleich
Mit der Konzentration auf die Nutzung von Dateien, die bisher 
schon für statistische Zwecke verwendet werden, wie der Da
tei der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Bundes
anstalt für Arbeit und der fehlenden Verknüpfung von Einzelan
gaben, unternimmt das Bundesmodell nur einen sehr zurück
haltenden Einstieg in notwendige, langfristig kostensparende 
und rationelle Verfahren der Registernutzung.

Der besondere Vorteil einer klassischen Totalerhebung, der in 
ihrem Charakter als Mehrzweckerhebung mit zahlreichen Ver- 
knüpfungs- und Auswertungsmöglichkeiten auf der Basis von 
Einzeldaten liegt, kann damit nicht annährernd erreicht werden. 
Der Vorzug des Bundesmodells bildet die vergleichsweise ko
stengünstige Datenzusammenstellung, wobei allerdings gravie
rende statistische Einbußen hingenommen werden müssen. So 
bleibt der in diesem Rahmen vorgesehene Merkmalskatalog 
deutlich hinter den bisherigen Zensen zurück. Es werden insbe
sondere - mit Ausnahme des Mikrozensusteils - keine haushalts- 
und wohnungsstatistischen Daten zur Verfügung gestellt. Dar
über hinaus entstehen deutliche Lücken im erwerbsstatistischen 
Bereich. Mit dem Bundesmodell kann die Erwerbstätigkeit auf 
Gemeindeebene nur unvollständig abgebildet werden. Für den 
Bund, die Länder und die Kreise können in der wirtschaftlichen 
Gliederung und nach der beruflichen Stellung der Erwerbstäti
gen keine Basiswerte bereitgestellt werden. Ferner bedürfen 
insbesondere die Daten über die sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten - und hier vor allem die Zuordnung nach Wirt
schaftszweigen sowie die Angaben zum Wohn- und Arbeitsort - 
einer intensiven qualitativen Prüfung im Hinblick auf ihre Ver
wendbarkeit.Die vorliegenden Ergebnisse des Vergleichs von Bevölkerungs

fortschreibung und Melderegistern zeigen, daß relativ hohe Dif
ferenzen zwischen beiden Datenquellen dort erkennbar werden, 
wo - regional wie altersbezogen - eine verhältnismäßig große 
Mobilität anzutreffen ist: bei Städten mit 100 000 und mehr Ein
wohnern sowie im Altersbereich der etwa 20- bis 45jährigen. 
Hinzu kommen relativ hohe Differenzen bei den Hochbetagten 
und bei der ausländischen Bevölkerung insgesamt. Da sowohl 
die Bevölkerungsfortschreibung als auch die Melderegister be
kanntermaßen fehlerbehaftet sind, machen die dargestellten, 
teilweise erheblichen Abweichungen zwischen den beiden Quel
len deutlich, daß diese nicht unbereinigt für Zensuszwecke ver
wendet werden können. Dies gilt um so mehr, als die amtlichen 
Einwohnerzahlen, die aus einem künftigen Zensus gewonnen 
werden, angesichts der hohen finanziellen Auswirkungen und 
deren Relevanz für mannigfaltige rechtliche, ökonomische und 
soziale Problemlösungen einen besonders hohen Qualitätsstan
dard aufweisen müssen. Fehler in der Fortschreibung resultie

Ein weiteres Manko des Bundesmodells liegt in dem fehlenden 
externen Prüfungsinstrument für die Daten der Einwohnermelde
register. Im Ländermodell ist durch den Abgleich der Wohnungs
und Gebäudedaten mit den Inhalten der Melderegister ein sol
ches Prüfverfahren vorgesehen. Der klassische Kern eines Zen
sus, die Ausweisung von Daten auf regionaler und kleinräumiger 
Ebene, wird in zentralen Bereichen wie beim erwerbsstatisti
schen Datenteil, den Wohnungs- und Gebäudedaten sowie In
formationen über Haushalte vom Bundesmodell nicht erfüllt. 
Einen weiteren Schwachpunkt bildet bei der Einbeziehung des 
Mikrozensus dessen veraltete Auswahlgrundlage, die zum Zeit
punkt des Zensus 2001 immer noch im wesentlichen auf dem 
Datenbestand der Volkszählung 1987 beruht.

Das Kommunale Kompromißmodell stützt sich im wesentlichen 
auf vorhandene statistische Daten, die eigentlich auf der Basis
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Übersicht 3
Bevölkerungszensus 2001
Kommunales Kompromißmodell

Fortschreibungs
modul

Statistikmodul

Datenquelle:

Amtliche Bevölkerungs
fortschreibung der 

Statistischen Landesämter

Inhalt:
Mikrozensusstichprobe 

(5 % oder mehr)
Register der Bundes
anstalt für Arbeit

Dateien anderer Gebiets
körperschaften und Behörden

Einwohner nach: Sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigte

Beamte Wehrdienst-ZZivil-
dienstleistende

Volles Grundprogramm

Alter Berufs- und 
Zeitsoldaten

Ergänzungsprogramm 
nach BedarfArbeitslose

Geschlecht
Bewerber um Aus
bildungsstellen

(bzw. Maßgabe der
sozialwissenschaftlichen
Begleitforschung)

Familienstand

Staatsangehörigkeit Teilnehmer an Fort-
bildungs-ZUmschulungs-
maßnahmen

Stichprobe ggf. dispro
portional, Öffnungsklausel 
für Gemeinden 
(z.B. für Gebäuderegister)

Ort der Hauptwohnung

Gemeinde 
und tieferGemeinde und tieferGemeinde Gemeinde Kreis

aktueller Zensusdaten neu zu justieren wären. Aufgrund der 
besonderen finanziellen, rechtlichen und politischen Bedeutung 
von zuverlässigen amtlichen Einwohnerzahlen war ein zentrales 
Argument für seitherige Zensen, die Bevölkerungsfortschreibung 
- die mit wachsendem Abstand zum letzten Zensus fehlerhafter 
wird - auf eine neue Grundlage zu stellen. Das Kommunale 
Kompromißmodell will dementgegen auf die vorhandene Bevölke
rungsfortschreibung, die auf der Grundlage der Volkszählung 1987 
beruht, zurückgreifen. Damit würden, in regional sehr unter
schiedlicher Ausprägung, fehlerbehaftete Fortschreibungszahlen 
herangezogen. Weiterhin würde der Bevölkerungsfortschreibung 
in den nächsten Jahren keine neue korrigierte Basis gegeben. 
Außerdem stünde keine aktuelle Auswahlgrundlage für nachfol
gende Stichprobenerhebungen zur Verfügung. Insoweit könnte 
das Kommunale Kompromißmodell bestenfalls als Übergangs
lösung angesehen werden, das erst langfristig die Bevölkerungs
fortschreibung auf eine neue Basis stellen will. Nach den Vor
stellungen dieses Konzepts sollen im Zeitraum zwischen 2001 
und einem eventuellen Zensus 2011 weitere für notwendig er
achtete methodische Prüfungen und Untersuchungen zur 
Registernutzung durchgeführt werden.

Im Kommunalen Kompromißmodell soll der Stichprobenumfang 
des Mikrozensus von derzeit 1 % auf 5 % erhöht werden. Die
se Ausweitung der Mikrozensusstichprobe könnte zwar Eckda
ten bis auf Kreisebene und für Großstädte liefern, für die Viel
zahl der kleineren und mittleren Gemeinden stünden allerdings 
aufgrund des Stichprobenfehlers und der geringen Besetzungs
zahlen nach wie vor keine Ergebnisse zur Verfügung. Aus stati
stisch-methodischer Sicht sind mit der Heranziehung des Mikro
zensus im Kommunalen Kompromißmodell vor allem zwei Schwach
punkte verbunden, die sich negativ auf die Ergebnisqualität aus
wirken, Zum einen beruht der Mikrozensus im Jahre 2001 auf 
einer Auswahlgrundlage, die dann immer noch maßgeblich auf 
den Volkszählungsdaten von 1987 beruhen, zum anderen wird 
der Mikrozensus mit den „alten" Ergebnissen der Bevölkerungs
fortschreibung (Basis 1987) hochgerechnet. Beide Faktoren füh
ren zu entsprechenden Ergebnisverzerrungen. Das Bundes
modell sieht an diesem Punkt die Hochrechnung des Mikro
zensus mit den Ergebnissen des demographischen Kerns des 
Zensus 2001 vor, die aus den „ertüchtigten" Einwohnermelde
registern gewonnen werden.

Das Ländermodell stellt demgegenüber einen deutlich konse
quenteren Einstieg in eine auch langfristig kosten- und aufwand
sparende Registerstatistik dar. So beinhaltet es die Verknüpfung 
von Einzeldaten aus bestehenden Registern mit Einzeldaten aus 
ergänzenden Erhebungen wie der Gebäude- und Wohnungs
zählung sowie einer Stichprobe im Erwerbsbereich. Mit der auf 
Einzeldatensatzbasis vorgenommenen Zusammenführung ist 
eine umfassende Kombinierbarkeit der Daten zu den bisherigen 
zensustypischen Bereichen möglich.

Da nicht auf die Einwohnermelderegister zurückgegriffen wer
den soll, bleibt der Einstieg in die Registerstatistik noch hinter 
dem Bundesmodell zurück. Wie beim Bundesmodell wird keine 
Verknüpfung der Register auf Einzeldatenbasis angestrebt - mit 
dem Nachteil der fehlenden Kombinierbarkeit der Merkmale aus 
den einzelnen Quellen und entsprechenden Einschränkungen 
des Merkmalskatalogs. Wie beim Bundesmodell werden - mit 
Ausnahme der Daten aus der Mikrozensusstichprobe - keine 
Haushalts- und wohnungsstatistischen Daten zur Verfügung ge
stellt. Da eine Zusammenführung der unterschiedlichen Quel
len unterbleibt, ist auch kein zur Qualitätsverbesserung der Er
gebnisse beitragender Abgleich dieser Dateien möglich.

Im Hinblick auf die Bereitstellung zuverlässiger amtlicher Ein
wohnerzahlen weist das Ländermodell einen deutlichen Vorteil 
auf, da mit der Gebäude- und Wohnungszählung ein unabhängi-
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ges und nach bundeseinheitlichen Kriterien arbeitendes Prüfver
fahren vorgesehen ist. Die amtlichen Einwohnerzahlen werden 
im Rahmen des Ländermodells auf der Grundlage der Melde
register und der Gebäude- und Wohnungszählung ermittelt. Die 
Daten der Einwohnermelderegister und der Gebäude- und Woh
nungszählung werden dabei überprüft, wobei durch die Zusam
menführung der Einzeldaten beider Quellen Unplausibilitäten 
festgestellt und bereinigt werden können. Hiermit können durch 
geeignete Verfahren zum Beispiel „Karteileichen" und Unterer
fassungen korrigiert werden.

Anforderungen an eine Volks- und Wohnungszählung unter an
derem betont wird, daß die Landes- und Regionalpolitik umfas
sende und aktuelle kleinräumige Daten zu den Bereichen Bevöl
kerung und private Haushalte, Erwerbstätigkeit sowie zur Woh
nungsversorgung benötigt.

Von den vorgestellten Konzepten weist das Ländermodell aus 
statistischer Sicht die meisten Vorzüge auf. Mit seinem Ansatz 
wird allerdings nicht zuletzt auch, was die Zusammenführung 
von Dateien auf Einzeldatenbasis betrifft, Neuland betreten. Der 
hiermit verbundene Aufwand, die Machbarkeit und die Risiken 
bedürfen deshalb noch einer intensiven Prüfung, Letztlich weist 
das Ländermodell auch den höchsten Finanzbedarf auf.

Der Merkmalsumfang des Ländermodells geht durch die Mög
lichkeit der Bereitstellung gebäude- und wohnungsstatistischer 
Informationen, der Ermittlung von haushaltsstatistischen Ergeb
nissen (unter Heranziehung der wohnungsstatistischen Daten 
und der Melderegisterdaten) sowie zusätzlicher erwerbs
statistischer Ergebnisse deutlich über das Bundesmodell hin
aus. Auch durch die Darstellung kleinräumiger Ergebnisse (auch 
unterhalb der Gemeindeebene) für solche Merkmale, die nicht 
im Melderegister vorhanden sind (zum Beispiel Wohnungs
versorgung, Erwerbstätigkeit), trägt das Ländermodell in stär
kerem Maße regionalisierten und kleinräumigen statistischen 
Informationen Rechnung. Auch dem „Anliegen der Entschlie
ßung der Ministerkonferenz für Raumordnung" vom 16. Sep
tember 1998 würde stattgegeben, in der im Hinblick auf die

Die Vorbereitungsarbeiten für einen Zensus 2001 stehen unter 
einem erheblichen Zeitdruck. Dennoch sollte im Hinblick auf die 
weitere Diskussion von einzelnen Modellvarianten die Wahl ei
ner „Behelfslösung',' die möglicherweise auch langfristig quali
tativ unbefriedigende Verfahrenslösungen präjudiziert, vermie
den werden. Zur Sicherstellung einer zensustypischen Daten
qualität und der Abdeckung des Informationsbedarfs in fachli
cher und regionaler Hinsicht sollte vielmehr der Einstieg in die 
Registerstatistik konsequent weiterverfolgt werden.

Joachim Werner

Buchbesprechung

Von Arnim, Hans Herbert. Diener vieler Herren. Die Doppel- 
und Dreifachversorgung von PoKtikem. Knaur-Verlag, München 
1998, DM 14,90; ISBN: 3-426-77372-4,

acht Kapitel unterteilt, einschließlich eines umfangreichen An
hangs. Während von Arnim im einführenden Kapitel die Manager
gehälter als mögliche Meßlatte für Politikerbezüge darlegt und 
im weiteren den Sold des Politikers als intransparent und “durch 
die Hintertür kommend" darstellt, beschäftigt er sich in den Ka
piteln 2 bis 5 ausführlich mit der Versorgung von Abgeordneten, 
Regierungsmitgliedern und politischen Beamten von Bund und 
Ländern anhand von Beispielen, bevor er im fünften Kapitel die 
Versorgung der kommunalen Wahlbeamten ins Visier nimmt. In 
den Kapiteln 6 und 7 prangert von Arnim die Überversorgung 
der Politiker an, die er als zu schnell, zu früh und zu viel ansieht. 
Darüber hinaus verurteilt er die Übergangsgelder "als Relikte ver
gangener Zeiten“ und beschreibt das System der Mehrfach
bezüge eingehend. Im achten Kapitel schließlich beschreibt der 
Autor seine Vorstellungen und Lösungsansätze, wie die Bezah
lung von Politikern geregelt werden soll. Es schließt sich ein um
fangreicher Anhang mit Tabellen, Schaubildern, Übersichten und 
Anmerkungen an.

Schonungslos macht Hans Herbert von Arnim in seinem neue
sten Buch “Diener vieler Herren/Die Doppel- und Dreifachver
sorgung von Politikern" erstmals das ganze System der Mehrfach
versorgung unserer Politiker publik. Aber er erschöpft sich nicht 
allein in der Kritik, sondern legt einen konkreten Aktionsplan für 
die notwendigen Reformen vor. Kurz; ein "Handbuch für wüten
de Wähler“.

Hans Herbert von Arnim, geboren 1939, Jurist und Volkswirt, ist 
Professoren der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer. Schon seine Habilitationsschrift "Gemeinwohl 
und Gruppeninteressen" (1977) behandelt Grundfragen von Staat 
und Gesellschaft - ein Thema, das ihn seitdem nicht mehr los
gelassen hat. Seine Arbeiten hatten in den letzten Jahren im
mer größere Auswirkungen auf die Praxis. So wird sicherlich 
auch dieses Buch Denkanstöße geben. Das Buch selbst ist in Ullrich Lehnert
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